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Kreistagssitzung in Speichersdorf
AmFreitag, 26. November2021, um14.00 Uhr, findet in der Sportarena Spei
chersdorf, Schulstraße 8, 95469 Speichersdorfdie

11. Sitzung des Kreistages
statt.

Tagesordnung:
ÖffentlicheSitzung

1. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des
Kreistages vom22.10.2021

2. Bekanntgaben
3. Haushaltsplanung2022;
Antrag der Kreisräte Franc Dierl, Klaus Bauer, Markus Täuber, Pat
rick Meyer, Thomas Thiem, Günter Pöllmann, Kreisrätin Petra Prei
Ringer (CSU-Kreistagsfraktion) vom16.9.2021

4. Jährlicher Bericht aus den Zweckverbänden und sonstigen Organisa
tionen, andenenderLandkreis beteiligt ist;
AntragKRMarkusTäuber (CSU-Fraktion) vom15.5.2020

5. JährlicheBerichterstattungderZweckverbände;
ZweckverbandStaatlicheGesamtschuleHollfeld

6. Zweckverbandsversammlung der 'Tierkörperbeseitigung Nordbayern
(TBN);
BestellungvonVerbandsräten

7. Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Bayreuth/Ilof für die
Amtsdauer2022 bis 2028;
EinreichungvonVorschlagslisten für die NeuberufungderMitglieder

8. Tätigkeit 2021 des Regionalmanagements 2021 nach FörLa bis
31.12.2021

9. Antragsverfahren "DigitaleHeimatprojekte undRegionale Identität";
Sachstand

10. Sonstiges,Anfragen
Bayreuth, 17. November 2021
Landratsamt
Wiedemann
Landrat

gen, positive Lebensbedingungen für
junge Menschen und ihre Familien sowie
eine kinder- und familienfreundliche
Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.", $1
Abs. Nr. 4 SGB VIII. Als Leistung der
Jugendhilfe kann die Jugendarbeit nach S
11 SGB VIII Kindern und Jugendlichen
Angebote zur Förderung der persönli
chen Entwicklung unterbreiten. Hierzu
zählen in besondererWeise auch Angebo
te und Einrichtungen gesundheitlicher
und sportlicher Bildung sowie einer sinn
vollen und angemessenen Freizeitgestal
tung.

2. Gegenstand derFörderung

Gefördert werden Träger von Frei- und
Hallenbädern imLandkreis Bayreuth, die
ein geeignetes pädagogisches Konzept
zur Schwimmförderung haben und ihre
Einrichtungen Vereinen und Organisatio
nen, welche Schwimmschulungen und
-training anbieten, zur Verfügung stellen
und so die Nutzung zu diesen Zwecken
ermöglichen.

Dieser Richtlinie ist als Anlage eine
Checkliste derjenigenAngaben beigefügt,
welche das pädagogischeKonzept minde
stens enthalten muss. Daraus gehen auch
die wesentlichen Rahmenbedingungen
für die Förderunghervor.

3. Grundlagen derFörderung

Der Kreistag stellt im Rahmen seiner
Haushaltsberatungen einen jährlichen
Förderbetrag von 200.000 € zur Verfü
gung. Die Zuteilung der Mittel erfolgt auf
Antrag, der für den Zeitraum eines Kalen
derjahres (1.1. bis 31.12.) bis zum 15. März
des Folgejahres zu stellen ist. Das pädago
gische Konzept ist dem Antrag beizufü
gen. Die Verteilung der Fördersumme

In seiner Sitzung am 24.9.2021 beschloss
der Kreistag auf Empfehlung des Kreis
ausschusses die Richtlinie zur Förderung
der Schwimmfähigkeit bei Kindern und
Jugendlichen imLandkreis Bayreuth.

Richtlinie zur Förderung der Schwimm
fähigkeit im Landkreis Bayreuth im
Rahmendes Kinder- und .Jugendhilfege
setzes SGBVIII

1. Zweckbestimmung

Die Schwimmförderung ist ein wichtiges
Anliegen des Landkreises Bayreuth.
Jedes Kind sollte spätestens mit Ende der
Grundschulzeit schwimmfähig sein. Von
wesentlicher Bedeutung dafür ist die
Verfügbarkeit geeigneter Schwimmmög
lichkeiten. Zugleich ist es dem Landkreis
Bayreuth ein Anliegen,, ... dazu beizutra-
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Krankenhauszweckverband Bayreuth
Einladung

zur Sitzung der

Verbandsversammlung
am Montag, den 29. November 2021, um 14.00 Uhr im Sitzungssaal des Land
ratsamtes Bayreuth,Markgrafenallee 5, 95448 Bayreuth.

Tagesordnung:

Öffentlich
12. Genehmigung derÖffentlichkeit
13. Genehmigungdes öffentlichenTeils desProtokolls vom11.10.2021
14. Rechnungsprüfungsausschuss vom2.11.2021

Hier; Gutachten desRechnungsprüfungsamtes derStadtBayreuth
15. Feststellung des Jahresabschlusses 2020 des Krankenhauszweckverban

des Bayreuth sowie Entlastung für denJahresabschluss 2020
16. Entlastung des Aufsichtsrates der Klinikum Bayreuth GmbH für das

Jahr2020
Hier: Weisungsbeschluss an den 1.weiterenStellvertreter desVerbands

vorsitzenden
17. ÄnderungderGeschäftsordnung desKrankenhauszweckverbandesBay

reuth
Hier: Möglichkeit der elektronischenLadung;Antragsfrist

Bayreuth, 18. November 2021
Krankenhauszweckverband Bayreuth
Verbandsvorsitzender
Thomas Ebersberger
Oberbürgermeister

Maßnahmenumzusetzen.

Brandgefahren in der Weihnachtszeit
und an Silvester

erfolgt in Abhängigkeit von der Anzahl
der Stunden, inwelchen imSchwimmbad
Schwimmkursedurchgeführtwerden.

Es ergibt sich folgende Berechnung für
dieHöhe derjeweiligenFörderung eines
Schwimmbades:

Förderbetrag Kursstunden im jeweili
gen Schwimmbad
Anzahl der gesamten gemeldeten Kurs
stunden imLandkreis

Im erstenGeltungsjahr derRichtlinie und
danach alle drei Jahre sollen die Förder
grundlagen neu ermittelt und dargelegt
werden; bei Bedarf wird die Förderung
entsprechendangepasst.

4.Auszahlung derFörderung

Die Fördersumme wird den Trägern
überwiesen, sobald der jeweilige Kreis
haushalt rechtskräftig ist.

5. Inkrafttreten

Diese Förderrichtlinie tritt am 1.1.2022 in
Kraft. DieFörderung erfolgt ohneRechts
anspruch im Rahmen der verfügbaren
Haushaltsmittel.

Bayreuth, 12. November2021
Wiedemann
Landrat
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Anlage zur Richtlinie zurFörderung der
Schwimmfähigkeit im Landkreis Bay
reuth
- Rahmenbedingungen für das pädagogi
scheKonzept der Schwimmförderung-

1. Geeignetes Schwimmbecken:
1.1. Wasserfläche (ohne Planschbe

ckenundKleinkindbereich):
Il

1.2. Abmessungen des Beckens
(LängeundBreite):m

1.3. Wassereingangstiefe
(max. 0.90 m): _

1.4. Abtrennung vom öffentlichen
Badebetrieb während des Kurs
betriebs durch:

1.4.1. eigenes Becken, das wäh
rend des Schwimmkurses
dem öffentlichen Badebe
trieb nicht zur Verfügung
steht oder

1.4.2. sichtbare Abgrenzungen,
Leinen etc.

4. Zielsetzung des Schwimmkursange
bots
Eswerden zumindest dieAnforderun
gen für das Erlangen des Früh
schwimmerabzeichens (Seepferd
chen) erfüllt.

Erstrebenswert ist der Erwerb des
Deutschen Jugendschwimmabzei
chens (z.B. Bronze).

Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass
die o.g. Rahmenbedingungen für das
pädagogischeKonzept vorliegen.

Gemeinde, Datum

Unterschrift des Trägervertreters

Ansprechpartner beim Träger der Ein
richtung

2. Qualifiziertes Lehrpersonal:
Das mit dem Schwimmkurs verant
wortlich betraute Personal verfügt
mindestens über den Nachweis der
Rettungsfähigkeit (mind. Rettungs
schwimmabzeichenBronze).

3. Organisation des Schwimmkurses:
Die Organisation des Schwimmkurses
ist in geeigneter Form unter Berück
sichtigung sicherheitsrelevanter

Die jährlichen Statistiken der Feuerweh
ren und der Brandversicherer zeigen,
dass es gerade in der Advents- und Weih
nachtszeit und zum Jahreswechsel zu ei
nerHäufungvon eigentlichvermeidbaren
Brändenkommt. Oberste Gefahrenquelle
sind dabei Adventskränze, Weihnachtsge
stecke und Christbäume, die mit echten
Kerzen geschmückt werden. Damit man
in dieserHinsicht von unliebsamenÜber
raschungenverschont bleibt und die stim
mungsvolle Weihnachtszeit möglichst un
getrübt verbringen kann, sollten folgende
Hinweise unbedingt beachtetwerden:

- Adventsgestecke und -kränze immer
auf eine feuerfeste Unterlage stellen
und die Kerzen nie unbeaufsichtigt
brennen lassen!

- Möglichst nur frisch geschlagene
Christbäume kaufen; trockene Bäume
sowie ausgetrocknete Zweige von Ge
stecken oder Kränzen rechtzeitig ent
fernen!

- Weihnachtsbäume standsicher und
mit ausreichendemAbstand zu brenn
baren Vorhängen, Teppichen, Möbel
stücken, Decken etc. aufstellen!

- Möglichst keinen brennbaren
Schmuck aus Papier, Stroh, Holz oder
ähnlichem verwenden, wenn echte
Weihnachtskerzen aufgesteckt wer
den!



- Kerzen auf nicht brennbaren Kerzen
haltern sicher und mit ausreichendem
Abstand zu allen brennbaren Materia
lien befestigen (handelsübliche Stea
rinkerzen entwickeln direkt über der
Flamme eine Temperatur von 650 bis
1.000 Grad Celsius!). Nach Möglichkeit
nur nicht tropfende Kerzen verwen
den. Anzünden der Kerzen immer von
oben nach unten, Auslöschen dagegen
von unten nach oben! Brennende Ker
zen immer beaufsichtigen und Kinder
nie damit alleine lassen! Weit abge
brannte Kerzen rechtzeitig entfernen!

- Schön verpackte Geschenke unter
dem Weihnachtsbaum brennen im Un
glücksfall ebenso lichterloh! Besser al
so, Geschenke nicht unmittelbar unter
den Baum legen.

- Sternwerfer; wenn überhaupt, nur im
Freien verwenden!

- Feuerwerkskörper und -raketen sind
"Sprengstoff". Für eine möglichst si
chere Silvesterfeier sollten Sie deshalb
insbesondere beachten:

• Lassen Sie Jugendliche unter 18
Jahren nicht mit diesen Gegenstän
den hantieren. Beachten Sie unbe
dingt die Gebrauchshinweise der
Hersteller. Mit wenigen Ausnah
men ist eine Verwendung von Feu
erwerken in geschlossenen Räu
men verboten.

• Nehmen Sie nach dem Anzünden ei
nen ausreichenden Sicherheitsab
stand ein. Werfen Sie Feuerwerks
körper und -raketen nicht blind
lings weg - und zielen Sie niemals
aufMenschen. Zünden Sie nicht ge
zündete Feuerwerkskörper (Blind
gänger) niemals noch einmal.

• Bewahren Sie Feuerwerkskörper
so auf, dass keine Selbstentzün-

dung möglich ist. Tragen Sie Feuer
werk niemals amKörper, etwa in Ja
cken-oder Hosentaschen.

- Sollte es dennoch zu einem Brand kom
men, sofort die Feuerwehr über die ein
heitliche Notrufnummer 112 alarmie
ren!

Bayreuth, 8. November 2021
Landratsamt Bayreuth
Wiedemann
Landrat

Übung der US-Streitkräfte

In der Zeit vom 1.12. -31.12.2021 findet ei
ne Übung der US-Streitkräfte u.a. im
Landkreis Bayreuth (Gemeindegebiet
Speichersdorf) statt.

Die Bevölkerung wird gebeten, sich von
den Einrichtungen der übenden Truppe
fernzuhalten. Aufdie Gefahren, die von lie
gengebliebenenmilitärischenSprengmit
teln (Fundmunition u. dgl.) ausgehen kön
nen, wird hingewiesen.

Werden Sprengmittel aufgefunden, ist so
fort die nächstgelegene Polizeidienststel
le zu verständigen.

Soweit Manöverschädengeltend gemacht
werden, wird gebeten, sich an die Ge
meindeverwaltung bzw. Geschäftsstelle
derVerwaltungsgemeinschaft zuwenden.

Auskünfte erteilen auch das Finanzamt
Würzburg - Amt fürVerteidigungslasten -

und die Wehrbereichsverwaltung VI, De
zernat IVA2,München.

Bayreuth, 8. November2021
Landratsamt
Froschauer
Oberregierungsrätin

Übung der Bundeswehr

In der Zeit vom 22.11.-2.12.2021 findet ei
ne Übung der Bundeswehr u.a. im Land
kreis Bayreuth (Gebiet Ochsenkopf und
Schneeberg) statt.

Die Bevölkerung wird gebeten, sich von
den Einrichtungen der übenden Truppe
fernzuhalten. AufdieGefahren, die von lie
gengebliebenenmilitärischenSprengmit
teln (Fundmunition u. dgl.) ausgehen kön
nen, wird hingewiesen.

Werden Sprengmittel aufgefunden, ist so
fort die nächstgelegene Polizeidienststel
le zu verständigen.

Soweit Manöverschäden geltend gemacht
werden, wird gebeten, sich an die Ge
meindeverwaltung bzw. Geschäftsstelle
derVerwaltungsgemeinschaft zuwenden.

Auskünfte erteilen auch das Finanzamt
Würzburg - Amt für Verteidigungslasten -
und die Wehrbereichsverwaltung VI, De
zernat IVA2, München.

Bayreuth, 8. November2021
Landratsamt
Froschauer
Oberregierungsrätin
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